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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt eine Uniform eines 
Staatsorgans oder einer staatlichen Einrichtung trägt und 
dadurch die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher Organe 
oder Einrichtungen oder die Rechte der Bürger beein
trächtigt.“

49. § 225 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Ziffern 2 und 5 erhalten folgende Fassung:

„2. einer Straftat gegen die verfassungsmäßige Ord
nung der Deutschen Demokratischen Republik (§§ 96 
bis 105);

5. eines Verbrechens gegen die allgemeine Sicherheit 
oder gegen die staatliche Ordnung (§§ 185, 186, 190, 
198) “

b) In Abs. 1 Ziff. 6 werden die Worte „Vergehens oder“ 
und in Ziff. 8 die Worte „oder Vergehen“ gestrichen.

c) Abs. 3 wird aufgehoben; der bisherige Abs. 4 wird 
Abs. 3 und erhält folgende Fassung:
„(3) Die Anzeige ist bei den Untersuchungsorganen 
oder bei einem Staatsanwalt der Deutschen Demokra
tischen Republik zu erstatten. Die Anzeige kann erfor
derlichenfalls auch bei einem anderen staatlichen Or
gan erstattet werden.“

50. § 238 wird aufgehoben. Als § 238 wird eingefügt:
„§238

Beeinträchtigung richterlicher Unabhängigkeit
(1) Wer auf einen Richter, einen Schöffen oder ein Mit
glied eines gesellschaftlichen Gerichtes Einfluß nimmt, 
um sie zu einer ihre Rechtspflichten verletzenden gericht
lichen Entscheidung zu veranlassen, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer einen Richter, einen Schöf
fen oder ein Mitglied eines gesellschaftlichen Gerichtes 
wegen einer von ihm getroffenen gerichtlichen Entschei
dung beleidigt, verleumdet oder bedroht.
(3) Wer die Tat nach Absatz 1 unter Mißbrauch seiner 
staatlichen Befugnisse, unter Anwendung von Gewalt 
oder Androhung von Gewalt oder eines anderen erheb
lichen Nachteils begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren bestraft.
(4) Der Versuch nach den Absätzen 1 und 3 ist strafbar.“

51. Im 4. Abschnitt des 8. Kapitels des Besonderen Teils wer
den die §§ 244 а bis 244 c eingefügt:

„§ 244 а 
Amtsmißbrauch

(1) Wer seine staatlichen oder gesellschaftlichen Befug
nisse oder seine Stellung oder Tätigkeit mißbraucht-und 
zum Nachteil des Gemeinwohls sich oder andere erheb
lich bereichert oder sich oder anderen sonstige erhebliche 
Vorteile verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe 
bestraft.
(2) Schwere Fälle des Amtsmißbrauchs werden mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Einen 
schweren Fall begeht, wer das Gemeinwohl in besonders 
hohem Maße schädigt oder sich oder anderen Vorteile in 
besonders hohem Umfang verschafft.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 244 b
Straftaten in Ausübung staatlicher Tätigkeit

(1) Wer in Ausübung staatlicher Tätigkeit eine Körper
verletzung (§ 115), eine Nötigung (§ 129), eine Bedrohung 
(§ 130), eine Freiheitsberaubung (§ 131), einen Hausfrie
densbruch (§ 134), eine Verletzung des Briefgeheimnisses 
(§ 135), ein unberechtigtes Abhören (§ 135 a), eine Verlet
zung der Rechte an persönlichen Daten (§ 136 a), eine Be
leidigung (§ 137), eine Verleumdung (§ 138) oder eine Ver
nichtung von Urkunden oder beweiserheblichen Daten 
(§§ 241, 241 a) begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe 
bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
§ 244 c

Verletzung des Steuergeheimuisses
(1) Wer unbefugt
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm als Amtsträger

a) in einem Verwaltumgsverfahren oder einem gericht
lichen Verfahren in Steuersachen,

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraf
tat oder in einem Ordnungsstrafverfahren wegen 
einer Steuerordnungswidrigkeit,

c) aus anderem Anlaß durch Mitteilung einer Finanz
behörde oder durch die gesetzlich vorgeschriebene 
Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Beschei
nigung über die bei der Besteuerung getroffenen 
Feststellungen

bekanntgeworden sind, oder
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das 

ihm als Amtsträger in einem der in Ziffer 1 genannten 
Verfahren bekanntgeworden ist,

offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung oder mit Geld
strafe bestraft.
(2) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten 
oder des Verletzten verfolgt.“

52. § 245 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„ (2) Wer entgegen einer ihm durch Gesetz, Vertrag oder 
durch Festlegung der Leiter von Staatsorganen, Betrieben, 
Genossenschaften oder Einrichtungen auferlegten Pflicht 
geheimzuhaltende Informationen offenbart oder in ande
rer Weise für Unbefugte zugänglich macht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft.“

53. § 246 erhält folgende Fassung:
„§ 246

Wer fahrlässig als Geheimnisträger Staatsgeheimnisse 
oder entgegen einer ihm durch Gesetz, Vertrag oder durch 
Festlegungen der Leiter von Staatsorganen, Betrieben, 
Genossenschaften oder Einrichtungen auferlegten Pflicht 
andere geheimzuhaltende Informationen offenbart, in 
anderer Weise Unbefugten zugänglich macht oder abhan
den kommen läßt und dadurch staatliche oder wirtschaft
liche Interessen oder die Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Republik erheblich gefährdet, wird -mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft.“

54. In § 248 werden die Worte „oder wirtschaftsleitender“ 
gestrichen.

55. §§ 249 und 252 werden aufgehoben.
56. § 253 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.
b) Abs. 2 wird Abs. 1, das Wort „sozialistischen“ wird ge

strichen.
c) Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3.

57. § 254 Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:
„(1) Wer seine Truppe oder einen anderen für ihn be
stimmten Aufenthaltsort verläßt oder ihnen fernbleibt, 
um sich dem Wehrdienst zu entziehen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.
(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.
Ein schwerer Fall liegt vor, wenn die Tat unter Anwen
dung oder Androhung der Anwendung von Waffen be
gangen wird oder der Täter Gewalt gegen andere Perso
nen anwendet.
(3) Der Versuch ist strafbar, im Falle des Absatzes 2 auch 
die Vorbereitung.“

58. In § 256 Abs. 1 wird das Wort „fünf“ durch das Wort 
„zwei“ und das Wort „ Straf arrest “ durch das Wort „Haft
strafe“ ersetzt.


